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Im Verfahren zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1227 „Escherweg“ der Gemeinde Krummhörn im Ortsteil Pewsum fand die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 (2) BauGB vom 15.05.2025 bis einschließlich 16.06.2025 statt. Während dieses Zeitraumes sind 
keine Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit eingegangen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
09.04.2025 aufgefordert, ihre Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 09.05.2025 abzugeben. In diesem Zusammenhang sind 23 Stel-
lungnahmen eingegangen, wovon neun Anregungen bzgl. des Bebauungsplanes enthalten. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Nr. Von folgenden Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sind Stellungnahmen ohne Anregun-
gen bzgl. des Bauleitplanverfahrens eingegangen: 

Datum 

1   Samtgemeinde Brookmerland 10.04.2025 

2   PLEdoc GmbH 10.04.2025 

3   Stadtwerke Emden GmbH 10.04.2025 

4   Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Neuenburg 11.04.2025 

5   Erster Entwässerungsverband Emden 14.04.2025 

6   DMT Engineering Surveying GmbH & Co KG 15.04.2025 

7   Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Dezernat 42 Luftverkehr 24.04.2025 

8   Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Ostfriesland 25.04.2025 

9   Ericsson Services GmbH 29.04.2025 

10  Deutsche Telekom Technik GmbH 30.04.2025 

11  GASCADE Gastransport GmbH sowie im Namen von SEFE Energy GmbH und NEL Gastransport GmbH 02.05.2025 

12  Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 06.05.2025 

13  Vodafone GmbH 08.05.2025 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

1   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 10.04.2025 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbe-
lange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische 
Flugplätze gem. § 18a Luftverkehrsgesetz. 
 
Aufgrund der Lage des Plangebiets zum Flugplatz Wittmundhafen ist mit Lärm- und 
Abgasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Ich weise bereits 
jetzt daraufhin, dass spätere Ersatzansprüche nicht anerkannt werden können. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

2   EWE NETZ GmbH, 11.04.2025 
Guten Tag, 
vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versor-
gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und An-
lagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem anderen 
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebietes mit 
Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie bitte einen Versor-
gungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikationslinien und Elektrizitätslei-
tungen gemäß DIN 1998 von mindestens 1,6 m mit ein. 
Weiterhin sind für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installa-
tion von Trafostationen in möglichst zentraler Lage erforderlich. Für den immer weiter 
steigenden Leistungsbedarf (z.B. durch Elektromobilität, Wärmepumpen und Erzeu-
gungsanlagen) benötigt die EWE NETZ GmbH pro angefangene 50 Wohneinheiten 
jeweils einen weiteren Stationsplatz. 
Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze (ca. 7m x 7m) möchten wir Sie bitten, 
unsere regionale Planungsabteilung frühzeitig mit einzubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept 
umgesetzt werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-
ger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentra-
gung vertraglich geregelt. 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig 
zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfür sind beispielsweise Lage 
und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftli-
chen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie uns bitte 
die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit: 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbestand än-
dern. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwerkes 
kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf 
unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich jederzeit nach einer er-
folgreichen Registrierung auf unserem modernen Planauskunftsportal über die kon-
krete Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen informieren: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 
 
Unsere Kontaktdaten haben sich geändert! 
Ab sofort erreichen Sie unsere Fachabteilung für "Träger öffentlicher Belange" aus-
schließlich unter folgender 
eigenständiger E-Mailadresse: 
ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 
Ändern Sie zudem, falls noch nicht geschehen, unsere postalische Anschrift wie 
folgt: 
EWE NETZ GmbH 
GE-AS Leitungsrechte 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
 

3   Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, 15.04.2025 
Zu dem Entwurf des o.g. Bebauungsplanes wird wie folgt Stellung genommen: 
Im Hinblick auf die spätere erforderliche vermessungs- und katastertechnische Be-
scheinigung nach Absatz 41.3 VV-BauGB (RdErl.d. Nds.SozM i.d.F. v. 18.04.1996 
Nds.MBL. S. 835) weise ich nachrichtlich auf Folgendes hin: 
 
Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf ist nicht vom Katasteramt gefertigt 
worden. Es kann daher auch nicht beurteilt werden, ob die Planunterlage den Anfor-
derungen des oben genannten Erlasses entspricht. Die vermessungs- und kataster-
technische Bescheinigung durch das Katasteramt kann daher nicht zugesagt werden. 
Gegen den Entwurf bestehen keine weiteren Bedenken. 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planunter-
lage wurde seitens eines ÖBVI zur Verfügung gestellt und 
entsprechend bescheinigt. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

4   Bundesnetzagentur, Team Funkbetreiberauskunft, 17.04.2025 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ihre Anfrage bezieht sich zwar auf § 4 BauGB oder § 9 BImSchG oder § 74 VwVfG; 
in der Sache ist Ihr Anliegen jedoch in 2 Teilgebiete zu unterscheiden: 
Zum einen erhalten Sie ggf. von der für den Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungs-
netze zuständigen Stelle bei uns im Hause (verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de) eine 
Stellungnahme. 
Zum anderen gibt die Bundesnetzagentur im Bereich Funkbetroffenheit keine Stel-
lungnahme nach § 4 BauGB oder § 9 BImSchG oder § 74 VwVfG ab, da ihr Aufga-
benbereich durch die Planung nicht berührt werden kann. Der Aufgabenbereich der 
Bundesnetzagentur im Bereich der Frequenzverwaltung ergibt sich aus den Vor-
schriften des Teils 6 des Telekommunikationsgesetzes („Frequenzordnung“). Die da-
nach gemäß § 88 TKG bestehende Aufgabe der Bundesnetzagentur zur Sicherstel-
lung einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung bezieht sich auf die physi-
kalischen Auswirkungen von verschiedenen Frequenznutzungen untereinander, je-
doch nicht auf Beeinträchtigungen von Frequenznutzungen durch Bauwerke. Letz-
tere sind keine Funkstörungen im Sinne des Telekommunikationsgesetzes. Sofern 
also die Bundesnetzagentur Informationen über Frequenzzuteilungsnehmer 
im zu beplanenden Bereich übermittelt, geschieht dies nicht in Ausfüllung ihres eige-
nen Aufgabenbereichs, sondern im Rahmen von Amtshilfe nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 
VwVfG. Nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG braucht die ersuchte Behörde Hilfe nicht zu 
leisten, wenn sie die Hilfe nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand leisten 
könnte. 
 
In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die Bundesnetzagentur 
täglich zahlreiche Anfragen erhält. Um die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die 
zahlreichen Anfragen zu wahren, hat die Bundesnetzagentur das Formular „Richt-
funk-Bauleitplanung“ entworfen. Das Ausfüllen des Formulars ist demnach zwingend 
erforderlich. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsererseits keine weitere Bewertung 
ohne das vorzulegende Formular erfolgt. 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Sollte die Baumaßnahme eine Bauhöhe von unter 20 Meter aufweisen, dann ist eine 
Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich. In diesem Fall ist 
eine Richtfunk-Untersuchung nicht erforderlich. 
 

Die Baumaßnahme unterschreitet die Bauhöhe von 20 m, so 
dass eine entsprechende Richtfunk- Untersuchung nicht er-
forderlich ist. 
 

5   Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Dezernat 5, 22.04.2025 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim Landes-
amt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldi-
rektion Hameln - Hannover als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) oder im Rahmen einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese 
Stellungnahme ergeht kostenfrei. 
Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen vollständig 
durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge können heute noch nicht detonierte 
Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im Boden ver-
blieben sein. Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Gefähr-
dungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durchgeführt werden. 
Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische Erkun-
dung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch 
Abwurfmunition ausgewertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Mög-
lichkeit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei der 
zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Gemeinde) sollte sich vor 
Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden Vorgaben informiert werden. Bei konkre-
ten Baumaßnahmen berät der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 
 
Hinweis: 
Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Auswertung ist 
gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 
2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behör-
den kostenpflichtig. 

 
 
 
 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. im 
der sich anschließenden Erschließung des Gebietes wurde 
bereits in 2017 eine Anfrage gestellt.  
Dabei wurde seitens des LGLN bestätigt, dass keine aus-
wertbaren Luftbilder aus diesem Bereich vorhanden sind. Es 
wurde folgender Hinweis: „Sollten bei Erdarbeiten andere 
Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN — Regionaldirek-
tion Hameln-Hannover.“ 
 
Aufgrund der bereits vollständigen Erschließung und Bebau-
ung des Gebietes sowie aufgrund des Inhaltes des hier in 
Rede stehenden Planänderung (Festsetzung der vorhande-
nen Grabenstruktur) ist mit keinen Auswirkungen auf das 
Vorhaben zu rechnen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht vorgesehen 
und aus personellen Gründen nicht möglich, da prioritär Anträge nach NUIG bearbei-
tet werden. Ein Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht 
mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbehörden un-
mittelbar über Ergebnisse durchgeführter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmit-
telbelastungen sind den Gefahrenabwehrbehörden daher bereits bekannt. 
Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte 
ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antrags-
formulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen kön-
nen: 
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseiti-
gungsdienst-niedersachsen-207479.html 
 

6   Ostfriesische Landschaft, 29.04.2025 
Sehr geehrter Herr Pollmann, 
gegen die 1. Änderung des o.g. Bebauungsplanes bestehen aus Sicht der archäolo-
gischen Denkmalpflege keine Bedenken. 
Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten archäologische Kulturdenkmale 
(Boden- und Baudenkmale) festgestellt werden, sind diese unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 
30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517) in der derzeitig gültigen Fassung, §§ 13 und 14, wo-
nach der Finder und der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet sind, Bodenfunde anzuzei-
gen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechen-
der Hinweis findet sich bereits in den Planunterlagen zum 
Bebauungsplan. 

7   Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 30.04.2025 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben 
folgende Hinweise: 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Boden 
Laut den Datengrundlagen des LBEG kommen im Plangebiet sulfatsaure Böden der 
niedersächsischen Küstengebiete vor. 
Tiefenbereich Inhalt Maßnahmen 

 
 

0-2 m 

 
Kalkfreies toniges 
Material; örtlich mit 
sulfatsaurem Mate-
rial 

Erkundung bei begründeten Hinweisen im 
Bodenprofil wie schwarzes Eisensulfid, 
Jarosit und/oder Eisenausfällungen (Fest-
stellung durch bodenkundliches Fachper-
sonal) oder bei gehemmtem Pflanzen-
wachstum. 

Sulfatsaure Böden können zu bedeutenden Problemen bei Bauvorhaben führen. Ur-
sache dieser Probleme sind hohe, geogen bedingte Gehalte an reduzierten anorgani-
schen Schwefelverbindungen (v. a. Eisensulfide wie Pyrit) in den Böden. Probleme 
treten dann auf, wenn diese z.B. im Rahmen von Bauvorhaben entwässert und/oder 
das Material aus dem natürlichen Verbund herausgenommen wird. Bei der daraus re-
sultierenden Belüftung des Bodens bzw. des Bodenmaterials wird Pyrit oxidiert und 
erhebliche Mengen an Sulfat und Säure (bis pH< 4 im Boden) werden freigesetzt. 
Durch die Entwässerung und Umlagerung sulfatsaurer Böden ergeben sich erhebliche 
Gefährdungspotenziale für Boden, Wasser, Flora, Fauna und Bauwerke. Wir weisen 
auf die erschienenen LBEG Veröffentlichungen „Sulfatsaure Böden in niedersächsi-
schen Küstengebieten“ Geofakten 24 und „Handlungsempfehlungen zur Bewertung 
und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) sulfatsauern Sedimenten“ Ge-
ofakten25 hin. Zudem liegt der Erlass „Umlagerung von potentiell sulfatsauren Aus-
hubmaterialien im Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ (ReErl. D. MU 
vom 12.02.2019) vor. In diesen Unterlagen werden Hinweise für das Vor-Ort-Manage-
ment gegeben sowie Möglichkeiten zum Umgang mit potentiell sulfatsaurem Aushub-
material aufgezeigt. Unsere Auswertungskarten können auf dem NIBIS® Kartenserver 
eingesehen werden. 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hin-
weise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sowohl im 
Rahmen der Aufstellung zum ursprünglichen Bebauungs-
plan als auch im Rahmen der Erschließung wurden die Be-
lange bereits berücksichtigt. 
 
Durch den hier in Rede stehenden Änderungsbereich (Gra-
benparzelle) ergeben sich keine neuen Handlungsmaßnah-
men. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 
in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für sie relevant 
sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-
L67214-07-2024-0001).  
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raum-
planerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. 
Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die ver-
fügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt 
sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weite-
ren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Be-
willigungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

8   Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Aurich, 08.05.2025 
Sehr geehrter Herr Pollmann, 
 
die Belange der NLStBV-GB Aurich werden durch die o. a. Bauleitplanung berührt, 
weil der Geltungsbereich an die Nordseite der Landesstraße 2 (L2) grenzt. 
Gegen die o. a. Bauleitplanung bestehen seitens der NLStBV-GB Aurich keine 
grundsätzlichen Bedenken. Es sind jedoch die folgenden Belange zu berücksichti-
gen. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb einer Ortsdurchfahrt gemäß § 4 (1) des 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Abwägung 

Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) im Zuge der L2. Somit bedürfen Zu-
fahrten zur L2 einer Sondernutzungserlaubnis gem. §§ 18 ff. NStrG, die von hier 
nicht in Aussicht gestellt werden können. Die verkehrliche Erschließung hat rückwär-
tig über das Gemeindestraßennetz zu erfolgen. Daher bitte ich die Festsetzung „Be-
reich ohne Ein- und Ausfahrt“ entlang der L2 zu ergänzen. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwal-
tungsvorschriften zum BauGB um Übersendung einer Ablichtung der gültigen Bau-
leitplanung. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine entspre-
chende Festsetzung befindet sich bereits in den Planunter-
lagen zum Bebauungsplan. 
 
 

9   Landkreis Aurich, 15.05.2025 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
mit Schreiben v. 09.04.2025 teilten Sie mir mit, dass die Gemeinde Krummhörn be-
absichtigt, eine 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1227 durchzuführen. Gleich-
zeitig gaben Sie mir Gelegenheit bis zum 09.05.2025 eine Stellungnahme abzuge-
ben. Die Frist zur Stellungnahme wurde anschließend bis zum 23.05.2025 verlän-
gert.  
Zu der Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Wasserrechtliche Bedenken und Hinweise:  
Mit der 1. Änderung des o.g. Bebauungsplans sollen die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, einen Entwässerungsgraben in seiner geplanten Lage zu korrigieren und 
einen vorhandenen Graben (zusätzlicher Retentionsraum) im Bestand zu erhalten. 
Eine Entwässerungsplanung zu einem Gewässerausbau, Gewässerherstellung, 
Durchlassverrohrung und das Anlegen eines Regenrückhaltebeckens mit gedrossel-
ter Ableitung wurde am 11.11.2020, AZ 20610/2020 durch die untere Wasserbe-
hörde genehmigt.  
Die Änderung der Lage des Grabens, die Anpassung der Verrohrung sowie das nicht 
Verfüllen eines Grabens bedarf der Änderung der o.g. wasserrechtlichen Genehmi-
gung. Bis zur Vorlage der vollständigen Entwässerungsplanung zur Prüfung und Ge-
nehmigung bestehen Bedenken zu dem Vorhaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Bezüglich der Änderung der wasserrechtlichen Genehmi-
gung hat bereits eine Abstimmung mit der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises stattgefunden. Die notwendigen 
Unterlagen wurden der Behörde anschließend bereits über-
sendet und befinden sich nun in der Prüfung.  
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Hinweise:  
Bestehende Entwässerungssysteme wie Gräben, Grüppen, Mulden, Verrohrungen 
etc. dürfen nicht verändert werden. Ist dies durch evtl. Bauvorhaben unausweichlich, 
so sind frühzeitig entsprechende Planungen der unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Aurich zur Prüfung vorzulegen.  
Mit Anpflanzungen (Hecken, Bäume etc.) und baulichen Anlagen jeglicher Art (Wohn-
häuser, Carports, Gartenhäuser, Zäune, Pflasterungen etc.) ist ein Mindestabstand 
von 1,00 m zu Oberflächengewässern (Gräben etc.) gemessen ab Böschungsober-
kante einzuhalten. 
 
Abfall- und bodenrechtliche Belange und Hinweise:  
Folgende Belange sind zudem zwingend zu beachten:  

 Die Böden im Plangebiet weisen z.T. hohe bis sehr hohe Verdichtungsemp-
findlichkeiten auf. Eine Verdichtung ist zum Schutz und zur Minderung von 
Beeinträchtigungen des Bodens durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. 
In verdichtungs-empfindlichen Abschnitten ist nur bei geeigneten Bodenwas-
serverhältnissen zu arbeiten. Es wird empfohlen, im Vorfeld die Begrifflichkeit 
„keine Tragfähigkeit“ zu definieren, im Überschreitungsfall entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen und Weisungsbefugnisse auszusprechen. Bagger-
matten sollten vorgehalten werden.  

 
 Die Böden im Plangebiet sind u.a. Böden mit äußerst hoher natürlicher Bo-

den-fruchtbarkeit. Sie sind aus bodenschutzfachlicher Sicht als besonders 
wertvoll einzustufen. Die landwirtschaftliche Nutzung im Sinne der „guten 
fachlichen Praxis“ (§ 17 BBodSchG) stellt keine Beeinträchtigung der natürli-
chen Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG) dar.  
 
Der Leitfaden „Schutzwürdige Böden in Niedersachsen - Arbeitshilfe zur Be-
rücksichtigung des Schutzgutes Boden in Planungs- und Genehmigungsver-
fahren“ ist als Heft 8 in der Publikationsreihe GeoBerichte erschienen und als 
Download im Internet eingestellt (unter www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, 
Daten und Publikationen > Publikationen > GeoBerichte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der bereits vollständigen Erschließung und Bebau-
ung des Gebietes sowie aufgrund des Inhaltes des hier in 
Rede stehenden Planänderung (Festsetzung der vorhande-
nen Grabenstruktur) ist mit keinen Auswirkungen auf das 
Vorhaben zu rechnen. 
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Folgende Hinweise sind in die Begründung sowie in die Planzeichnung aufzunehmen 
bzw. entsprechend abzuändern:  
 
1. Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle (z.B. Baustellenabfälle) unterliegen 
den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und sind nach den 
Bestimmungen der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils 
gültigen Fassung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Hierunter fällt 
auch der bei der Baumaßnahme anfallende Bodenaushub, welcher nicht am Her-
kunftsort wiederverwendet wird.  
 
2. Der Verbleib des Bodenaushubs, der bei Baumaßnahmen und der Erschließung 
anfällt und nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird, ist vor Beginn der Erdarbei-
ten mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich abzu-
stimmen. Ggf. sind weitere Beprobungen und Untersuchungen des Bodenmaterials 
erforderlich. Bodenaufbringungen in einem Volumen von mehr als 500 m³ sind der 
Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde anzuzeigen.  
 
3. Bei der Verfüllung einer Baugrube ist unbelastetes Bodenmaterial einzubauen. 
Dies ist anzunehmen, wenn es sich hierbei um natürlich anstehenden Boden/Sand 
aus dem ostfriesischen Raum handelt. Sollte beabsichtigt sein, anderweitige Boden-
materialien zu verwenden, ist der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde vor dem 
Einbau die Art, Menge und Herkunft sowie die Unbedenklichkeit des Materials durch 
Analysen nachzuweisen.  
 
4. Bei begründeten Hinweisen auf sulfatsaure Böden (z.B. charakteristische blass-
gelbe Flecken (Jarosit) in einer sonst grauen Matrix, starke Verockerung von Drän-
rohren oder Drängräben) bzw. potentiell sulfatsaure Böden (z.B. dunkelgraue bis 
grünlich-graue Farben häufig mit schwarzen Flecken (FeS)) ist eine Erkundung der 
Böden notwendig (z.B. Prüfung mit Wasserstoffperoxid und Salzsäure). Die Untere 
Abfall- und Bodenschutzbehörde ist umgehend zu informieren.  
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Un-
terlagen entsprechend redaktionell angepasst. 
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5. Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Altablagerungen auf dem Baugrund-
stück schließen lassen, ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkrei-
ses Aurich unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Arbeiten sind unverzüglich einzu-
stellen.  
 
6. Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, 
ist die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich unverzüglich zu informie-
ren. Geeignete Maßnahmen, die ein weiteres Eindringen in den Boden oder die Aus-
breitung von Schadstoffen verhindern, sind unverzüglich einzuleiten.  
 
7. Die im Zuge von Baumaßnahmen verdichteten Bodenflächen, die nach Beendi-
gung der Maßnahme nicht dauerhaft versiegelt werden, sind durch Bodenauflocke-
rung in der Form wiederherzustellen, dass natürliche Bodenfunktionen wieder über-
nommen werden können.  
 
8. Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte für Bauleistungen sind so zu formu-
lieren, dass zu Ersatzbaustoffen aufbereitete mineralische Abfälle, die die Anforde-
rungen des § 7 Abs. 3 KrWG erfüllen, gleichwertig zu Primärstoffen für den Einbau 
zugelassen und nicht diskriminiert werden. Sofern im Rahmen von Baumaßnahmen 
Recyclingschotter oder sonstige Ersatzbaustoffe eingesetzt werden sollen, haben 
diese die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu erfüllen. 
Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich behält sich vor, 
Nachweise anzufordern, aus denen hervorgeht, dass diese Anforderungen eingehal-
ten werden.  
 

 


